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ferungsgrund abgeben könnten. Dies und Artikel 12 des Auslieferungsgesetzes stünde

somit der Auslieferung im Wege.

Dieses Ergebnis fand das Bundesgericht nicht sinnvoll. Es entschied sich infolgedessen

dafür, den aus dem Jahre 1892 stammenden Artikel 12 des Auslieferungsgesetzes

einschränkend auszulegen. Er entstand vor der modernen internationalen Rechtshilfe

in Strafsachen und will wohl vor allem verhindern, dass jemand wegen der gleichen Sache

in zwei Ländern zweimal verurteilt werde. Ausserdem erklärte das Bundesgericht, Artikel
19, Ziffer 4 des Betäubungsmittelgesetzes sehe eine schweizerische Zuständigkeit zur

Aburteilung von Taten im Ausland nur hilfsweise, gleichsam lückenschliessend, vor. Diese

Bestimmung stehe daher einer Auslieferung nicht im Wege, wenn ein überwiegendes
Interesse daran besteht, den Täter im Auslande, dem Begehungsort und Ort seines

Lebensmittelpunktes, abzuurteilen und zu heilen. Weil die schweizerische Zuständigkeit

zur Verfolgung nur hilfsweise und ergänzend gilt, fällt sie bei Beurteilung im Ausland

weg. Somit ist auch die Gefahr einer zweimaligen Verurteilung gebannt. Die Auslieferung
rechtfertigte sich in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die in der Bundesrepublik
verübten Straftaten die in der Schweiz begangenen klar überwiegen. Die so ermöglichte

Auslieferung in der in Deutschland begangenen Hauptsache erlaubte es, den Täter auch

zur Beurteilung der in der Schweiz begangenen Nebentaten an die Bundesrepublik
auszuliefern.

Der Umstand, dass der zürcherische Strafrichter nach der kantonalen Strafprozessordnung

einen Angeklagten entweder freisprechen oder verurteilen soll, stand einer

schlichten Einstellung des zürcherischen Strafverfahrens, das bis ins Vorstadium der

Urteilsfällung gelangt war, nicht im Wege. Abgesehen davon, dass die zürcherische Praxis die

betreffenden kantonalen Vorschriften nie als unabdingbare Alternative des Vorgehens
verstanden hat, hat das kantonale Recht der durch Auslegung von Bundesrecht gewonnenen

Lösung zu weichen. Dr. R. B.

Harte Drogen und zu "weicher" Lebensgefährdungs-
Tatbestand

(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt unternahm einen vergeblichen Versuch, bei

der kantonalen Justiz und beim Kassationshof des Bundesgerichtes einen Heroinhändler

wegen Lebensgefährdung bestrafen zu lassen.

Strafbare Lebensgefährdung besteht darin, dass eine Person wissentlich und gewissenlos

in unmittelbare Lebensgefahr gebracht wird. Der Tatbestand ist in Artikel 129 des

Strafgesetzbuches (StGB) enthalten.
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Der hier in Frage stehende Drogenhändler vertrieb "Brown sugar". Er hatte es dabei

bereits einmal erlebt, dass bei einer Kundin ein (nicht tödlicher) Überdosierungszwischenfall

auftrat. Er warnte in der Folge einen anderen Abnehmer vor der "guten Qualität der

Ware. Eine Viertstunde nach einer überdosierten Injektion, die dieser Konsument an sich

vorgenommen hatte, war dieser tot.
Die Staatsanwaltschaft hielt die Merkmale der Lebensgefährdung beim Händler für

erfüllt. Insbesondere erachtete sie angesichts des früheren warnenden Vorfalls das Wissen

um die Lebensgefährlichkeit, aber auch das Erfordernis der Gewissenlosigkeit als erstellt.

Der Tatbestand hat indessen seine Tücken. Es muss drei Voraussetzungen genügt werden,

um ihn anwendbar zu machen. Die Lebensgefahr muss unmittelbar sein. Das kann

nur bei einer konkreten Gefährdung zutreffen. Das ist der Fall, wenn sie sich hier nach

dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge mit einer Wahrscheinlichkeit verwirklichen könnte,

die freilich nicht über 50% liegen muss. Es braucht indessen mehr als eine konkrete

Gefahr. Ihre Verwirklichung muss derart in Reichweite sein, dass es gewissenlos wirkt, sie

nicht zu beachten. Der Täter gefährdet das Leben allerdings nur unmittelbar, wenn die

Gefahr engstens mit seinem Verhalten zusammenhängt. Wird der Eintritt des riskierten

Vorkommnisses anderweitig beeinflusst, so entfernt man sich von einer akuten Gefährdung

durch den Täter selbst.

Hier nun hing die unmittelbare Verwirklichung der sicher konkreten Gefahr nicht

vom Händler ab. Es kam noch sehr darauf an, wie der Rauschgiftverbraucher seine Dosis

bemessen würde.

Ausserdem hatte die kantonale Justiz als die für die Tatsachenfeststellungen zuständiger

Gerichtsbarkeitsstufe den Nachweis vermisst, dass der Händler eine stärkere Wirkung

als jene beim erlebten nicht-tödlichen Zwischenfall in Betracht gezogen hatte. Es fehlte

also der Beweis wissentlichen Vorgehens. Damit erübrigte es sich für das Bundesgericht,

noch zu prüfen, ob er das dritte Merkmal, jenes der Gewissenlosigkeit, erfüllt hätte.

Man wird weiterhin auf die Auswirkungen des Heroins - das dem Staatsanwalt

zufolge auch in nicht übermässiger Dosierung nach Entwöhnung von der Droge fatal wir

ken könne — hinweisen müssen, um den Stand des allgemeinen Wissens so zu heben, dass

dem vorgeblich "unwissentlichen" Verhalten von "Dealern" der Boden möglichst entzo

Dr. R.B.
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